
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

1981

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1981 Ausgegeben am 20. Oktober 1981 179. Stück

462. Kundmachung: Beitritt der Vereinigten Staaten von Amerika zum Übereinkommen zur Befreiung
ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung

463. Vereinbarung zur Ergänzung des Abschnittes I der Anlage I zum Vertrag zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Republik Österreich über zoll- und paßrechtliche Fragen,
die sich an der deutsch-österreichischen Grenze bei Staustufen und Grenzbrücken
ergeben (Notenwechsel)

464. Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für Verkehr der Republik Österreich und dem Ver-
kehrsminister des Königreiches Norwegen nach Rn. 2010 des ADR über die Beförde-
rung von Barium- und Bleiverbindungen der Klasse 6.1, Ziffern 71 und 72, in flexib-
len Schüttgutbehältern

462. Kundmachung des Bundeskanzlers vom 13. Oktober 1981 betreffend den Beitritt der Verei-
nigten Staaten von Amerika zum Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 zur Befreiung ausländi-

scher öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung

Nach Mitteilung des Ministeriums der Niederlande für Auswärtige Angelegenheiten sind die
Vereinigten Staaten von Amerika dem Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher
Urkunden von der Beglaubigung (BGBl. Nr. 27/1968, letzte Kundmachung betreffend den Geltungs-
bereich BGBl. Nr. 264/1979) mit Wirkung vom 15. Oktober 1981 beigetreten.

Anläßlich der Hinterlegung der Beitrittsurkunde haben die Vereinigten Staaten von Amerika
die Erklärung abgegeben, daß das Übereinkommen auf Beilagen zu Auslieferungsersuchen, die der
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika unterbreitet werden, nicht Anwendung findet.

Ferner haben die Vereinigten Staaten von Amerika erklärt, daß zur Ausstellung der Apostille
nach Art. 3 des Übereinkommens folgende Behörden zuständig sind:
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463.

Vereinbarung vom 30. Jänner 1981 bzw. 10. Feber 1981 zur Ergänzung des Abschnittes I der
Anlage I zum Vertrag vom 31. Mai 1967 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Republik Österreich über zoll- und paßrechtliche Fragen, die sich an der deutsch-österreichi-

schen Grenze bei Staustufen und Grenzbrücken ergeben *) (Notenwechsel)

DER BOTSCHAFTER
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Wien, den 30. 1. 1981

Herr Bundesminister,

ich beehre mich, Ihnen im Namen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland unter Be-
zugnahme auf Artikel 1 Absatz 3 des Vertrages
vom 31. Mai 1967 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Österreich über
zoll- und paßrechtliche Fragen, die sich an der
deutsch-österreichischen Grenze bei Staustufen
und Grenzbrücken ergeben, folgende Vereinba-
nung vorzuschlagen:

Das Verzeichnis der Staustufen (Abschnitt I
der Anlage I zum Vertrag) wird wie folgt er-
gänzt:

„1 a. am Iran in Nußdorf".

Falls sich die österreichische Bundesregierung
mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt,
schlage ich vor, daß diese Note und die entspre-
chende Antwortnote Eurer Exzellenz eine Ver-
einbarung zwischen unseren beiden Regierungen
bilden, die sechzig Tage nach dem Zeitpunkt in
Kraft tritt, nachdem die Regierungen einander
mitgeteilt haben, daß die jeweiligen innerstaat-
lichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten ge-
geben sind.

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, die Ver-
sicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Podewils m. p.

An den
Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten
Herrn Mag. Dr. Willibald P a h r
Ballhausplatz 2
1010 Wien

DER BUNDESMINISTER FÜR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Wien, am 10. Feber 1931

Herr Botschafter,

ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom
30. Jänner 1981 zu bestätigen, die folgenden
Wortlaut hat:

„ich beehre mich, . . . (es folgt der weitere
Wortlaut der Note der Bundesrepublik Deutsch-
land) . . . gegeben sind."

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die
Österreichische Bundesregierung damit einver-
standen ist, daß Ihre Note und diese Antwort-
note eine Vereinbarung unserer beiden Regierun-
gen bilden, die sechzig Tage nach dem Zeitpunkt
in Kraft tritt, nachdem die Regierungen einander
mitgeteilt haben, daß die jeweiligen innerstaat-
lichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten ge-
geben sind.

Empfangen Sie, Herr Botschafter, die Versiche-
nung -meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Pahr m. p.

An den
Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland
Herrn Max Graf P o d e w i l s
Metternichgasse 3
1030 Wien

•) Kundgemacht in BGBl. Nr. 339/1970 in der Fas-
sung der Kundmachungen BGBl. Nr. 383/1971, 427/
1973, 493/1977 und 88/1978

Die vorstehende Vereinbarung tritt nach Abgabe der darin vorgesehenen Mitteilungen am
10. November 1981 in Kraft.

Sinowatz
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464.

(Übersetzung)

V e r e i n b a r u n g

zwischen dem Bundesminister für Verkehr der
Republik Österreich und dem Verkehrsmini-
ster des Königreiches Norwegen nach
Rn. 2010 des ADR. über die Beförderung von
Barium- und Bleiverbindungen der Klasse 6.1,
Ziffern 71 und 72, in flexiblen Schüttgutbehäl-

tern
(1) Abweichend von den Vorschriften der

Rn. 2624 und 2625 der Anlage A des ADR dürfen
Barium- und Bleiverbindungen der Klasse 6.1,
Rn. 2601, Ziffern 71 und 72, unter folgenden
Bedingungen im internationalen Straßenverkehr
befördert werden:
1. Verpackung
1.1 Die Stoffe sind in flexible Schüttgutbehälter

mit einem Fassungsraum von höchstens 1000
Litern zu verpacken.

1.2 Die Behälter müssen den zu erwartenden
mechanischen, thermischen und chemischen
Beanspruchungen standhalten und dicht sein.
Sie müssen gegen die gefährlichen Stoffe
beständig sein. Sie müssen ferner im erforderli-
chen Maße beständig sein gegenüber Alterung
und ultravioletter Strahlung.
Diese Anforderungen müssen während der
Gebrauchsdauer erfüllt sein. Die Gebrauchs-
dauer ist vom Hersteller anzugeben. Die ange-
gebene Gebrauchsdauer darf höchstens 5 Jahre
betragen.

1.3 Die Behälter müssen so gebaut sein, daß ihre
gefahrlose Manipulierbarkeit mit Kran und
Flurförderfahrzeugen gewährleistet ist.

1.4 Die Behälter müssen einer Baumusterprüfung
bei einer im Versandland behördlich anerkann-
ten Prüfanstalt (Prüfstelle) gemäß den nachste-
henden Bedingungen mit Erfolg unterzogen
worden sein.

2. Vorschriften für die Baumusterprüfung
2.1 Fallprüfung

Je Bauart ist ein mit Original- oder Ersatzgut
gefülltes Prüfmuster bei Raumtemperatur aus
einer Höhe von 1,2 m auf die Bodennaht fallen
zu lassen (Aufprallfläche: waagerechte Beton-
platte).
Bei Verwendung von Ersatzgut muß dieses in
seiner Dichte (Schüttgewicht) und in seinen
anderen physikalischen Eigenschaften (zB
Korngröße, Form oder Oberfläche und dgl.)
dem Originalgut entsprechen.

2.2 Chemische Beständigkeit
Die chemische Beständigkeit des Werkstoffes
gegenüber dem Transportgut muß vom Her-
steller oder Verwender nachgewiesen oder
bestätigt werden.
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2.3 Prüfbericht
Über die Prüfung ist ein Prüfbericht zu ferti-
gen, der folgende Angaben enthalten muß:

— Hersteller des Behälters,
— Beschreibung des Behälters (zB Art des

verwendeten Werkstoffes, Einfärbung,
Abmessungen, Wanddicken, Gewichte
usw.),

— Fertigungsverfahren,
— zugelassene Füllgüter,
— Prüfergebnis,
— Kennzeichnung sowie
— die bei der Serienfertigung einzuhaltende

Mindestwanddicke.
3. Kennzeichnung

Jeder entsprechend dem geprüften Baumuster
hergestellte Schüttgutbehälter ist durch

— den Namen oder das Kurzzeichen des Her-
stellers,

— die Kurzbezeichnung des Staates, in dem
die Prüfung durchgeführt wird,

— die Kurzbezeichnung der Prüfanstalt (Prüf-
stelle),

— die Registriernummer,
— Monat und Jahr der Herstellung,
— die Angabe der Gebrauchsdauer in Mona-

ten oder Jahren sowie
— den vorangestellten Satz: „Füllung mit

Gefahrgut nur gemäß (Zeichen des
Baumusters)."

gut lesbar und dauerhaft zu kennzeichnen.
4. Besondere Vorschriften

Die genannten Stoffe dürfen in flexiblen
Schüttgutbehältern nur als geschlossene
Ladung befördert werden.

(2) Im Beförderungspapier hat der Absender
zusätzlich zu vermerken:
„Beförderung vereinbart nach Rn. 2010 des ADR."

(3) Die Regelung gilt im Verkehr zwischen der
Republik Österreich und dem Königreich Norwe-
gen bis auf Widerruf durch eine der Vertragspar-
teien.

Wien, 1980 09 23

Für den Bundesminister für Verkehr der Republik
Österreich:

Hehenberger

Oslo, 1981 08 18

Die für das ADR zuständige Behörde:

Erik Ribu
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